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Abschnitt M und Anlage VII - Abda

18.09.2014 - Vom 18. September 2014. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 18. September 2014 beschlossen, die Richtlinie Ã¼ber ... 
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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Abschnitt M und Anlage VII – Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129 Absatz 1a SGB V: Bestimmung von Arzneimitteln, deren Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossen ist (1. Tranche)



Vom 18. September 2014 Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 18. September 2014 beschlossen, die Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am T. Monat JJJJ (BAnz AT TT.MM.JJJJ V), wie folgt zu ändern: I.



Abschnitt M § 40 wird wie folgt gefasst: „§ 40 Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) und von der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossene Arzneimittel nach § 129 Absatz 1a SGB V (1) Die Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen nach § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V ergeben sich aus Anlage VII Teil A zu dieser Richtlinie. Auch ohne Hinweise sind wirkstoffgleiche Arzneimittel, die in Wirkstärke und Packungsgröße identisch, für ein gleiches Anwendungsgebiet zugelassen sind und die gleiche Darreichungsform besitzen, austauschbar. Die Regelungen über den Ausschluss der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel bleiben hiervon unberührt. (2) Arzneimittel, deren Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel nach § 129 Absatz 1a Satz 2 SGB V ausgeschlossen ist, sind in Teil B der Anlage VII aufgeführt. (3) Die Möglichkeit der verordnenden Ärztin oder des verordnenden Arztes, unter Würdigung patientenindividueller und erkrankungsspezifischer Aspekte nach § 73 Absatz 5 Satz 2 SGB V die Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel auszuschließen, bleibt von diesen Regelungen unberührt. Gleiches gilt für die Nichtabgabe wirkstoffgleicher Arzneimittel durch Apothekerinnen und Apotheker bei Vorliegen sonstiger Bedenken nach § 17 Absatz 5 der Apothekenbetriebsordnung.“



II. Anlage VII wird wie folgt geändert: 1. Der Anlage VII wird die Überschrift „Regelungen zur Austauschbarkeit von Arzneimitteln (aut idem)“ vorangestellt. 2. Die Überschrift „Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129 Absatz 1a SGB V“ wird ersetzt durch die Überschrift „Hinweise zur
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Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V“ und die Bezeichnung als „Teil A“ vorangestellt. 3. Der Anlage VII wird folgender Teil B angefügt: „Teil B Von der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossene Arzneimittel gemäß § 129 Absatz 1a Satz 2 SGB V



Arzneimittel, die einen in der Anlage gelisteten Wirkstoff in einer der aufgeführten Darreichungsformen enthalten, dürfen nicht gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1b SGB V in Verbindung mit dem Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ersetzt werden. Weitere, in der Anlage nicht aufgeführte Bezeichnungen von Darreichungsformen sind von dieser Regelung erfasst, soweit sie den definitorischen Voraussetzungen der in der Anlage aufgeführten Standard Terms entsprechen.



Wirkstoff



Darreichungsformen



Betaacetyldigoxin



Tabletten



Ciclosporin



Lösung zum Einnehmen



Ciclosporin



Weichkapseln



Digitoxin



Tabletten



Digoxin



Tabletten



Levothyroxin-Natrium



Tabletten



Levothyroxin-Natrium + Kaliumiodid (fixe Tabletten Kombination) Phenytoin



Tabletten



Tacrolimus



Hartkapseln“



III. Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
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Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. Berlin, den 18. September 2014 Gemeinsamer Bundesausschuss gemäß § 91 SGB V Der Vorsitzende
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nacht- und notdienst - Abda 

Der Nacht- und Notdienst ist einer der wichtigsten Gemeinwohlpflichten der Apotheken. Jede Apotheke wird dazu von ihrer Landesapothekerkammer nach ...
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nacht- und notdienst - Abda 

versorgte Patienten pro Nacht- und Notdienst. 20.000. Apotheken mÃ¼ssen unterschiedlich hÃ¤ufig Notdienst leisten. Beispiel aus dem Freistaat Bayern, einem.
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Faktenblatt - Abda 

09.11.2017 - Der Profit, die mit dem Handel von gefÃ¤lschten Arzneimitteln zu erzielen ist, ist hÃ¶her als beim. Drogenhandel: Mit einem Kilogramm des Lifestyle-Produkts Viagra lassen sich auf dem. Schwarzmarkt vermutlich zwischen 90.000 und 100.000 
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Anlage 1 Anlage 2 

Page 1. Anlage 1. Anlage 2.
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ausbildungsplatz apotheke - Abda 

AUSBILDUNGSPLATZ APOTHEKE. Apotheken sind Ausbildungsplatz fÃ¼r mehr als 7.400 junge Menschen, die entweder im Rahmen einer dualen. Ausbildung ...
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Stellungnahme ABDA – Bundesvereinigung Deutscher ... 

11.01.2016 - Apothekertages 2015 in Düsseldorf ausdrücklich betont (vgl. Drucksache. 3.1.2). II. ... beziehungsweise Beratung zu Arzneimitteln,. 4. bei der ...
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ABSCHNITT 1 

Nicht-Notfall-Rufnummern : +49 (0)1805 .... Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. ... kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den.
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ABSCHNITT 1 

Wilhelm-Theodor-RÃ¶mheld-StraÃŸe 30. Mainz, 55130. Deutschland ..... Faseriger Feststoff. Farbe : Braun. Geruch : schwach, fast geruchlos. Dichte : pH-Wert :.
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ABSCHNITT 16 

H410 (M=100). [1][2]. Typ. [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefÃ¤hrdend oder umweltgefÃ¤hrlich. [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert. Siehe Abschnitt 16 fÃ¼r ...
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ABSCHNITT 1 

Zersetzungsprodukte. : Zu den Zerfallsprodukten kÃ¶nnen die folgenden Materialien gehÃ¶ren: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid halogenierte Verbindungen.
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Grundsatzpapier zur Medikationsanalyse und zum ... - Abda 

zum Medikationsmanagement als apothekerliche TÃ¤tigkeit ..... Medikationsanalyse und -management ergÃ¤nzen die Beratung und richten sich vor allem an Menschen, die ...... ABDA â€“ Bundesvereinigung Deutscher ApothekerverbÃ¤nde, Berlin.
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VII 

Sonepar en las islas canarias, ... Nuevas instalaciones Dielectro Canarias, S.A. .... ESTANDARIZADA. DE PRODUCTOS. ETIM.
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ihr medikationsplan - Abda 

HELFEN SIE MIT: âœ“ Tragen Sie immer Ihren aktuellen. Medikationsplan (oder eine Kopie) bei sich. âœ“ Nehmen Sie Ihren Medikationsplan mit zu jedem Arzt- und ...
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beschäftigte in apotheken - Abda 

Zwei Drittel arbeiten als Pharmazeutisch-technische Assistenten. (PTA) oder Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA). 2014. 2015. 2016. Frauenanteil ...
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herausforderung polymedikation - Abda 

Art der Medikamente. Ja. 40 % nur rezeptpflichtige Medikamente. 71 %. Nein. 60 % auch rezeptfreie Medikamente. 29 %. DIE APOTHEKE â€“ ZAHLEN, DATEN, ...










 


[image: alt]





ABSCHNITT 13 

[PDF]ABSCHNITT 13https://yubau-prod.s3.amazonaws.com/.../3017_sicherheitsdatenblatt20170529-19-u6...Im CacheEthanol. EG:200-578-6. CAS: 64-17-5. 15 - 
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ABSCHNITT 1 

Nicht-Notfall-Rufnummern. +49 (0)1805 780300 (DE: 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max . ... H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. .... eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. ... Siehe Abschn
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ABSCHNITT 1 

29.05.2017 - Das Produkt ist gemÃ¤ÃŸ Richtlinie 1999/45/EG und ihren AnhÃ¤ngen nicht als ..... Leere BehÃ¤lter und Auskleidungen kÃ¶nnen ProduktrÃ¼ckstÃ¤nde.
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ABSCHNITT 1 

29.05.2017 - Das Produkt ist gemÃ¤ss Richtlinie 1999/45/EG und ihren AnhÃ¤ngen nicht als ..... Leere BehÃ¤lter und Auskleidungen kÃ¶nnen ProduktrÃ¼ckstÃ¤nde.
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ABSCHNITT 1 

... und darf nicht in GewÃ¤sser,. Kanalisation oder Abfluss gelangen. ... 6.3 Methoden und Material fÃ¼r RÃ¼ckhaltung und Reinigung. Kleine freigesetzte Menge.
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ABSCHNITT 1 

+49 (0)1805 780300 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. ... Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig .... (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). ... Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfall
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anlage op1 
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Anlage 2 

Homepage. Adresse. E-Mail. Telefon. Mobil. Veranstaltung. Name der VA. Art der VA. Vereinbarung. Deal/Gage ... Running Order. Ansprechpartner vor Ort.
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1,83 m und 2,44 m 

Bevor Sie das GelÃ¤nder installieren: Bitte beachten Sie die Ã¶rtlich geltenden Bauvorschriften bezÃ¼glich der Belastungs- und Abstandsanforderungen im Bereich zwischen Boden und Untergurt. Alle tragenden Konstruktionen mÃ¼ssen den geltenden lokalen 
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